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RICHTLINIE DER KOMMISSION

vom 9. Juni 1980
zur Festlegung des Symbols für Materialien und Gegenstände, die dazu be

stimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen

(80/590/EWG)

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Das in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a) letzter Gedan
kenstrich der Richtlinie 76/893/EWG vorgesehene
Symbol ist im Anhang abgebildet .

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnah
men, um die Verwendung des in Artikel 1 genannten
Symbols ab 1 . Januar 1981 zuzulassen .

Artikel 3

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet .

Brüssel , den 9 . Juni 1980

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 76/893/EWG des Rates
vom 23 . November 1976 zur Angleichung der Rechts
vorschriften der Mitgliedstaaten über Materialien und
Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmit
teln in Berührung zu kommen ( ! ), insbesondere auf
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a) letzter Gedanken
strich ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a) letzter Gedan
kenstrich der Richtlinie 76/893 /EWG soll ein Symbol
geschaffen werden , mit dem Materialien und Gegen
stände in den Verkehr gebracht werden können und
das die Kennzeichnung „für Lebensmitter oder einen
besonderen Hinweis auf den Verwendungszweck die
ser Materialien und Gegenstände ablösen soll .
Dieses Symbol soll leicht verständlich sein und auf
den Materialien und Gegenständen oder auf anderen
Unterlagen leicht angebracht werden können .
Das im Anhang abgebildete Symbol entspricht diesen
Anforderungen .
Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Lebens
mittelausschusses —

Für die Kommission

Étienne DAVIGNON

Mitglied der Kommission

( [ ) ABl . Nr. L 340 vom 9 . 12 . 1976, S. 19 .
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